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Bürgschaften unmittelbar am Strafverfah
ren mit.

Anmerkung: Vgl. insbes. §§36, 37 und 
52-57.

(3) Das Gericht, der Staatsanwalt und 
die Untersuchungsorgane haben die unmit
telbare Mitwirkung der Bürger am Straf
verfahren zu gewährleisten.

Anmerkung: Vgl. Art. 21, 87 und 90 Verf. 
sowie Art. 6 StGB.

§5
Gleichheit der Bürger 

vor dem Gesetz

(1) Im Strafverfahren ist die Gleichheit 
aller Bürger vor dem Gesetz zu gewährlei
sten. Niemand darf wegen seiner Nationa
lität, seiner Rasse, seines Glaubensbekennt
nisses, seiner Weltanschauung oder wegen 
seiner Zugehörigkeit zu einer Klasse oder 
sozialen Schicht strafrechtlich verfolgt oder 
benachteiligt werden. Für jeden Bürger 
gelten die Vorschriften dieses Gesetzes 
gleichermaßen und unabhängig von der er
hobenen Beschuldigung.

(2) Die Gleichheit der Bürger vor dem 
Gesetz erfordert die allseitige Aufklärung 
der Straftat unter Berücksichtigung der 
Unterschiede in der Entwicklung des Be
schuldigten oder des Angeklagten als Vor
aussetzung für die einheitliche und gerechte 
Anwendung des Strafrechts.

Anmerkung: Vgl. Art. 20 Abs. 1 Verf., 
§ 8 GVG und Art. 5 StGB.

§ 6
Unantastbarkeit der Person

(1) Kein Bürger darf unbegründet einer 
Straftat beschuldigt oder außer unter den 
gesetzlich bestimmten Voraussetzungen in 
seiner persönlichen Freiheit beschränkt 
werden.

(2) Niemand darf als einer Straftat 
schuldig behandelt werden, bevor seine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit nachge
wiesen und in einer rechtskräftigen Ent
scheidung festgestellt ist. Im Zweifel ist zu
gunsten des Beschuldigten oder des Ange
klagten zu entscheiden.

(3) Eine Verhaftung darf nur auf der

Grundlage eines richterlichen Haftbefehls 
(§ 122) erfolgen.

Anmerkung: Vgl. Art. 30, Art. 99 Äbs.3 
und 4 und Art. 100 Verf. sowie Art. 4 StGB.

§7
Unverletzlichkeit des Eigentums, 

der Wohnung und des Post- 
und Fernmeldegeheimnisses

(1) Die Unverletzlichkeit des Eigentums 
und der Wohnung der Bürger sowie des 
Post- und Fernmeldegeheimnisses wird 
durch das Gesetz geschützt.

(2) Durchsuchungen der Wohnungen und 
anderer Räumlichkeiten von Bürgern so
wie Beschlagnahmen sind nur unter den im 
Gesetz geregelten Voraussetzungen zuläs
sig.

Anmerkung: Vgl. Art. 11 Abs. 1, Art 31 
und Art. 37 Abs. 3 Verf.; Art. 4 StGB sowie 
§§ 3 und 108 ff. StPO.

§ 8
Feststellung der Wahrheit

(1) Das Gericht, der Staatsanwalt und 
die Untersuchungsorgane sind verpflich
tet, als Voraussetzung der Entscheidung 
über die strafrechtliche Verantwortlichkeit 
die Straftat, ihre Ursachen und Bedingun
gen und die Persönlichkeit des Beschuldig
ten und des Angeklagten allseitig und un
voreingenommen festzustellen.

Anmerkung: Vgl. insbes. §§22, 23, 69, 
101 und 222 StPO sowie die RL des Ple
nums des Obersten Gerichts vom 16. 3. 1978 
zu Fragen der gerichtlichen Beweisauf
nahme und Wahrheitsfindung im sozialisti
schen Strafprozeß (GBl. I Nr. 14 S. 169). Die 
Einleitung und die Ziff. I. der RL lauten:

„Die Feststellung der Wahrheit ist ein 
grundlegendes Prinzip des sozialistischen 
Strafverfahrens. Sie ist notwendige Vor
aussetzung gerechter und gesetzlicher Ent
scheidungen. Um die Aufgaben des Straf
verfahrens erfüllen zu können und um zu 
erreichen, daß jeder Schuldige, aber kein 
Unschuldiger strafrechtlich zur Verantwor
tung gezogen wird, ist es erforderlich, 
wahre Feststellungen über die straftatver
dächtige Handlung und ihre Umstände 
sowie über die Persönlichkeit des Angeklag-


